
 
 

Diese Reisebedingungen regeln die Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Kunden und der LLOYD TOURISTIK 
Heinz Riebesehl GmbH, nachfolgend LLOYD TOURIS-
TIK genannt. Sie gelten für Reisen, die von LLOYD 
TOURISTIK veranstaltet werden. Abweichungen in der 
jeweiligen Reiseausschreibung haben Vorrang. 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde LLOYD TOU-
RISTIK den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 
an. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch LLOYD  
TOURISTIK zustande, die keiner bestimmten Form 
bedarf. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss 
wird LLOYD TOURISTIK dem Kunden eine schriftliche 
Reisebestätigung aushändigen. 
1.2. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot von 
LLOYD TOURISTIK vor, an das LLOYD TOURISTIK für 
die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist 
das neue Angebot ausdrücklich oder durch schlüssiges 
Verhalten, z. B. den Antritt der Reise, annimmt. 
 
2. Bezahlung 
2.1. Unmittelbar nach Vertragsabschluss sowie Aushän-
digung des Insolvenzscheins ist eine Anzahlung zu 
leisten, die vorbehaltlich abweichender Angaben in der 
Reiseausschreibung 30 % des Reisepreises beträgt.  
2.2. Die Restzahlung ist 4 Wochen vor Reiseantritt zu 
leisten, wenn die Reise nicht mehr nach Ziffer 6.1. abge-
sagt werden kann. 
2.3. Wenn der Reisepreis trotz Fälligkeit und anschlie-
ßender Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung oder 
sonst bis zum Reiseantritt nicht vollständig gezahlt wird, 
kann LLOYD TOURISTIK vom Reisevertrag zurücktreten 
und als Entschädigung ein Rücktrittsentgelt nach Ziffer 
5.2. verlangen. 
 
3. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus 
der Reisebestätigung und ergänzend aus den  
Leistungsbeschreibungen (z. B. Prospekt) von LLOYD 
TOURISTIK. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reise-
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 
die von LLOYD TOURISTIK nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit 
diese Änderungen und Abweichungen nicht erheblich 
sind und sie den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen.  
4.2. LLOYD TOURISTIK ist verpflichtet, den Kunden 
über wesentliche Leistungsänderungen oder Abweichun-
gen unverzüglich zu informieren. 
4.3. LLOYD TOURISTIK kann die ausgeschriebenen und 
mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhö-
hung der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen durch unverzügliche Erklärung 
gegenüber dem Kunden, jedoch nur bis 21 Tage vor 
Reisebeginn, ändern. Die Änderung erfolgt dergestalt, 
dass die von LLOYD TOURISTIK aufgrund der Erhö-
hung zu tragenden Mehrkosten oder Mehrabgaben je 
Beförderungsmittel zu gleichen Teilen auf die an der 
Beförderung teilnehmenden Reisenden umgelegt wer-
den, und der Reisepreis für jeden Reisenden um den 
sich danach je Reisendem ergebenden Mehrbetrag 
erhöht wird. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden, Rücktrittsentgelt 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von dem 
Reisevertrag zurücktreten. 
5.2. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, verliert LLOYD TOURISTIK den 
Anspruch auf den Reisepreis, kann aber eine angemes-
sene Entschädigung (Rücktrittsentgelt) verlangen. Das 
Rücktrittsentgelt entspricht abhängig vom Tag des Rück-
tritts folgendem Anteil des Reisepreises: 
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt 30 % 
ab 59. bis 31. Tag vor Reiseantritt 40 % 
ab 30. bis 22. Tag vor Reiseantritt 50 % 
ab 21. bis 14. Tag vor Reiseantritt 60 % 
ab 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70 % 
ab 6. bis 2. Tag vor Reiseantritt 80 % 
ab 1. Tag vor Reiseantritt oder  
bei Nichtantritt der Reise    90 % 
Auf Ausnahmen dieser Regelung wird gesondert hinge-
wiesen. Als Stichtag für die Berechnung gilt der Zugang 
der Rücktrittserklärung bei LLOYD TOURISTIK.  
Dem Kunden bleibt der Nachweis eines tatsächlich 
geringeren Schadens vorbehalten, LLOYD TOURISTIK 
kann einen höheren Schaden nachweisen und geltend 
machen. 
 

6. Rücktritt und Kündigung durch den 
 Reiseveranstalter 
6.1. LLOYD TOURISTIK kann wegen Nichterreichens 
der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl dann vom 
Vertrag zurücktreten, wenn in der Reiseausschreibung 
und der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl 
genannt wurde und diese bis 4 Wochen vor dem vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn nicht erreicht ist. LLOYD 
TOURISTIK hat den Rücktritt in diesem Fall spätestens 3 
Wochen vor dem vereinbarten Reiseantritt dem Kunden 
gegenüber zu erklären und ihm sodann unverzüglich die 
auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen zu erstatten. 
6.2. LLOYD TOURISTIK kann nach § 651j BGB den 
Vertrag wegen höherer Gewalt kündigen. 
6.3. LLOYD TOURISTIK kann vor oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende 
die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmah-
nung von LLOYD TOURISTIK nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchen Maßen vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. In 
diesem Fall behält LLOYD TOURISTIK den Anspruch 
auf den Reisepreis, rechnet hierauf jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile an, 
die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen erlangt werden 
einschließlich etwaiger von den Leistungsträgern erstat-
teter Beträge.  
 
7. Haftung  
7.1. Die vertragliche und deliktische Haftung von LLOYD 
TOURISTIK für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis für den Reisenden 
beschränkt, soweit ein Schaden nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wird. Das gleiche gilt, so-
weit LLOYD TOURISTIK aus Vertrag für den Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.  
7.2. Ein Schadensanspruch gegen LLOYD TOURISTIK 
ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als auf-
grund internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von 
einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz 
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht 
werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen ist. 
7.3. Von der örtlichen Reiseleitung in eigener Organisati-
on oder von anderen Personen in eigener Organisation 
am Urlaubsort angebotene und vor Ort bei diesen ge-
buchte Ausflüge, Beförderungsleistungen, sportliche 
Aktivitäten und Mietwagen gehören nicht zum Reisever-
tragsinhalt zwischen den Kunden und LLOYD TOURIS-
TIK; für solche Leistungen übernimmt LLOYD TOURIS-
TIK keine Haftung.  
 
8. Gewährleistung 
8.1. Werden Reiseleistungen nicht vertragsgemäß er-
bracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. LLOYD 
TOURISTIK kann u. a. in der Weise Abhilfe schaffen, 
dass eine gleichwertige Ersatzleistung erbracht wird. 
8.2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbrin-
gung der Reise kann der Reisende eine entsprechende 
Herabsetzung des Reisepreises verlangen, wenn es sich 
nicht nur um einen unbedeutenden Mangel handelt. 
Diese Minderung tritt nicht ein, wenn der Reisende den 
Reisemangel nicht unverzüglich der Reiseleitung oder 
LLOYD TOURISTIK anzeigt. 
8.3. Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Kunde den Reisevertrag 
kündigen. Eine Kündigung des Reisevertrages durch den 
Kunden ist jedoch nur dann zulässig, wenn LLOYD 
TOURISTIK keine zumutbare Abhilfe leistet, nachdem 
der Kunde hierfür eine angemessene Frist gesetzt hat. 
Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist, sie von LLOYD TOURISTIK verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung durch ein beson-
deres Interesse des Kunden gerechtfertigt ist. 
8.4. Schadensersatzansprüche stehen dem Reisenden 
daneben nur bei einem von LLOYD TOURISTIK zu 
vertretenden Mangel zu. 
8.5. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reiseleistungen hat der Kunde innerhalb eines 
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseende 
gegenüber LLOYD TOURISTIK geltend zu machen. 
Nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde Ansprüche 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert war. Ansprüche wegen 
nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen 
verjähren in einem Jahr, beginnend mit dem Tag des 
vertraglich vorgesehenen Reiseendes. 
 
9. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
9.1. LLOYD TOURISTIK steht dafür ein, Staatsangehöri-
ge eines Staates der Europäischen Gemeinschaft, in 
dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von 
Pass- und Visavorschriften sowie deren eventuelle Ände-
rung vor Antritt der Reise zu unterrichten. Für Angehöri-
ge anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Aus-
kunft. Auf besondere Gesundheitsvorschriften des Rei-
selandes weist LLOYD TOURISTIK in der Reiseaus-
schreibung hin. Der Reisende sollte sich über Infektions- 
und Impfschutzmaßnahmen rechtzeitig informieren. Es 
wird auf die Möglichkeit der Informationsbeschaffung bei 
den Gesundheitsämtern, Ärzten (Reisemedizinern) und 
Tropeninstituten u. a. hingewiesen. 

9.2. LLOYD TOURISTIK haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende 
LLOYD TOURISTIK mit der Besorgung beauftragt hat, 
es sei denn, dass LLOYD TOURISTIK die Verzögerung 
zu vertreten hat. 
9.3. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Alle Nach-
teile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die 
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch 
eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation von 
LLOYD TOURISTIK bedingt sind. 
 
10. Versicherungen 
LLOYD TOURISTIK weist auf die Möglichkeit hin, eine 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und eine Auslands-
reise-Krankenversicherung inkl. Rücktransport bzw. ein 
Versicherungspaket abzuschließen. Der Abschluss sollte 
bei Buchung der Reise erfolgen. Bei Reisebuchungen ab 
29 Tage vor Reiseantritt ist die Versicherung sofort, 
spätestens innerhalb der nächsten 3 Werktage abzu-
schließen. Die Produkt- u. Verbraucherinformationen 
sowie die vollständigen Versicherungsbedingungen 
(AVB) können Sie unter www.allianz-assistance.de/pib 
einsehen oder auf telefonische Anfrage unter 
+49(0)89.62424460 zugesandt bekommen.  
 
11. Rechtswahl und Gerichtsstand 
11.1. Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
11.2. Der Kunde kann LLOYD TOURISTIK nur an deren 
Sitz verklagen. 
11.3. Für Klagen von LLOYD TOURISTIK gegen den 
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, 
es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute 
oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von 
LLOYD TOURISTIK maßgebend. 
 
12. Sonstige Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Bedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge. 
 
13. Datenschutz 
13.1. Die personenbezogenen Daten, die der Kunde 
LLOYD TOURISTIK zur Verfügung stellt, werden elektro-
nisch verarbeitet und genutzt, soweit es zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages und 
der Kundenbetreuung erforderlich ist. LLOYD TOURIS-
TIK hält bei Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten die Bestimmungen des BDSG ein.  
13.2. Wir möchten Sie künftig schriftlich, telefonisch und/
oder mit elektronischer Post über aktuelle Angebote 
informieren und unterstellen Ihre Einwilligung, soweit 
nicht für uns erkennbar ist, dass Sie derartige Informatio-
nen nicht wünschen und Sie nicht von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, jederzeit der Verwendung Ihrer 
Daten zu widersprechen. Wenn Sie die Übermittlung von 
Informationen nicht wünschen, unterrichten Sie uns bitte 
unter unserer unten genannten Anschrift.  
 
14. Reiseveranstalter 

 
Freiladestr. 1 

27572 Bremerhaven 
Telefon 0471 / 97232-0 
Telefax 0471 / 97232-22 

E-Mail: info@lloydtouristik.de 
Internet: www.lloydtouristik.de 

Geschäftsführerin: Silke Kirovski 
 
Sitz der Gesellschaft: Bremerhaven 
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Eingetragen: Amtsgericht Bremen, HRB 2870 
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DATENSCHUTZ 

Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

Ihre Daten (Vornamen, Namen, AnschriŌ, Geburtsdatum sowie Telefonnummer und Email‐Adresse für Rückfragen;  

Anmerkungen z. B. bzgl. Allergien, Zimmerwünsche) nutzen wir zur AuŌrags‐/Reiseabwicklung und zur Kundenbetreuung 

(z.B. für InformaƟonen zum Reiseablauf).  

Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt ausschließlich zur Buchungsabwicklung an unsere jeweiligen Vertragspartner 

(z. B. an FluggesellschaŌen, Hotels, Reiseagenturen, Kreuzfahrtreedereien, Behörden, Abrechnungs‐ und Vertriebs‐

systemdienstleister oder Reiseversicherung usw.) sowie an Sub‐Unternehmer oder Dienstleister zur Erbringung einer  

Leistung im Namen oder im AuŌrag der Lloyd TourisƟk Heinz Riebesehl GmbH (z. B. technische Abwicklung des Post‐ und 

E‐Mail‐Versandes). 

Sie können von uns jederzeit AuskunŌ über Ihre gespeicherten Daten erlangen und haben das Recht auf BerichƟgung, 

Löschung und Sperrung Ihrer Daten. Einer Löschung können unter Umständen gesetzliche VorschriŌen, insbesondere im 

Hinblick auf abrechnungstechnische und buchhalterische Zwecke entgegenstehen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten 

sperren. 

 

LLOYD TOURISTIK 
Heinz Riebesehl GmbH 

Freiladestr. 1 

27572 Bremerhaven  März 2018 
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